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Bei dem nachfolgenden Muster handelt es sich um eine Vorlage für die Formulierung eines un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerks. Sollte der Bestätigungsvermerk im Hinblick auf den 
Jahresabschluss und/oder den Lagebericht eingeschränkt oder versagt werden müssen (sog. 
modifiziertes Prüfungsergebnis), richten sich die Anforderungen an Form und Inhalt des Bestäti-
gungsvermerks nach IDW PS 405. Das Muster kann in diesen Fällen nicht in der bestehenden 
Form verwendet werden! 

 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Ab-
schlussprüfers 

An die … [Stadt/Gemeinde] 

Uneingeschränkte Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der [Stadt/Gemeinde] – bestehend aus der Bilanz zum 31. De-
zember [Jahr], der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und 
den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember [Jahr] 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
– geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der [Stadt/Gemeinde] für das Haushalts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember [Jahr] geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzli-
chen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Best-
immungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 
und Finanzlage der Stadt/Gemeinde zum 31. Dezember [Jahr] sowie ihrer Ertragslage für 
das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember [Jahr] und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Stadt/Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW in Verbindung mit § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 
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(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor-
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unse-
res Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften sind wir unabhängig von der Stadt/Gemeinde. Wir sind der Auffassung, dass die 
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und des Vertretungsor-
gans für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen 
ortsrechtlichen Bestimmungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Stadt/Gemeinde vermittelt. Ferner ist der Bürgermeister/die Bürgermeisterin verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die er/sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Bürgermeister/die Bürgermeisterin dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Stadt/Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen 
Erfüllung der Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren hat er/sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben, sofern einschlägig, 
anzugeben. 

Außerdem ist der Bürgermeister/die Bürgermeisterin verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt/Gemeinde vermittelt so-
wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner ist der Bürgermeister/die Bürgermeisterin verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die er/sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen 
zu können. 

Das Vertretungsorgan ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 
der Stadt/Gemeinde zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.  

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-
gen ist. Diese Zielsetzung erstreckt sich auch darauf, ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Stadt/Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
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mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend darstellt. Der erteilte Bestätigungsvermerk beinhaltet unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Instituts der Wirtschaftsprü-
fer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Fal-
sche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als we-
sentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-
gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme der Stadt/Gemeinde abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Bürgermeis-
ter/der Bürgermeisterin dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängen-
den Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt/Gemeinde zur Fortführung 
ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im La-
gebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die 
Stadt/Gemeinde die stetige Erfüllung der Aufgaben nicht sicherstellen kann. 
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 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt/Ge-
meinde vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt/Gemeinde. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin dar-
gestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin zugrunde gelegten bedeut-
samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientier-
ten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

Herne, den [Datum] 

 

Im Auftrag 

 

 

Im Auftrag 

 

 

Abteilungsleitung Projektleitung 

 


